
Ordnung zur Durchführung des
Feststellungsverfahrens 

zum Nachweis der Eignung
für den Master-Studiengang

Psychosoziale Therapie und Beratung
 (Psychosocial Therapy and 

Counseling)
am Fachbereich 

Sozial- und Gesundheitswesen
der 

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)
vom 21.07.2010

Auf  der  Grundlage  der  §  27  Absatz  7  des 
Hochschulgesetzes  des  Landes Sachsen-An-
halt vom 05. Mai 2004 (GVBl. LSA S. 256 ff.), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 16.  Dezember 2009 (GVBl.  LSA S.700, 
706),  hat  die Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) folgende Satzung erlassen:
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§ 1
Geltungsbereich

(1) Die vorliegende Ordnung regelt die Durch-
führung  des  Feststellungsverfahrens  zum 
Nachweis der Eignung für den Master-Studien-
gang  Psychosoziale  Therapie  und  Beratung 
am Fachbereich  Sozial-  und  Gesundheitswe-
sen der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
gemäß § 4 (3) der Studien- und Prüfungsord-
nung für diesen Studiengang. 

(2)  Der  Nachweis  der  Teilnahme  an  einem 
Feststellungsverfahren  in  Studiengängen  an 
einer  anderen  Hochschule  wird  nicht  aner-
kannt.

§ 2
Zweck des Feststellung

(1)  Das  Feststellungsverfahren  dient  dem 
Nachweis von Eignung sowie professionellen, 
Erfahrungen  und  Kompetenzen,  die  für  eine 
Zulassung  zum  Master-Studiengang  Psycho-
soziale Therapie und Beratung über die in § 4 
(1) und (2) der Studien- und Prüfungsordnung 
genannten  Zulassungsvoraussetzungen  hin-
aus erforderlich sind. 

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber muss im 
Feststellungsverfahren  nachweisen,  dass  sie 
oder er 
- über die Eignung in den relevanten Berei-

chen  psychosozialer  Therapie  und  Bera-
tung  (v.  a.  Kommunikationsfähigkeit, 
Selbstreflexion,  Empathie,  Belastbarkeit, 
wissenschaftliche  Orientierung)  verfügt, 
die für die Teilnahme an den Modulen des 
Master-Studiengangs  vorausgesetzt  wer-
den;

- theoretische Kenntnisse und bisherige be-
rufliche Erfahrungen im Bereich psychoso-
zialer  Therapie  und  Beratung  mit  Vertie-
fung Kinder,  Jugendliche und Familien in 
angemessener Weise zu verbinden und zu 
reflektieren versteht;

- mit  sozialen,  kulturellen  und  berufspoliti-
schen  Fragen der  psychosozialen  Thera-
pie und Beratung vertraut ist.

§ 3
Prüfungskommission für das 

Feststellungsverfahren

(1) Für die Organisation des Feststellungsver-
fahrens und zur Wahrnehmung der durch die-
se Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird eine 
Prüfungskommission  gebildet.  Die  Mitglieder 
der  Prüfungskommission  werden  durch  den 
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gemäß § 13 (1) der Studien- und Prüfungsord-
nung gebildeten Prüfungsausschuss bestimmt. 
Der Prüfungskommission gehören mindestens 
zwei Mitglieder des Lehrkörpers der Hochschu-
le an. Weiterhin soll  der Prüfungskommission 
eine Vertreterin oder ein Vertreter aus der Pra-
xis angehören. Die Prüfungskommission wählt 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.
 
(2) Die gemäß Absatz (1) gebildete Prüfungs-
kommission stimmt sich hinsichtlich der Orga-
nisation und Durchführung des Feststellungs-
verfahrens, der Festlegung der Prüfungsaufga-
ben sowie der Bewertung im Feststellungsver-
fahren erbrachter Leistungen ab. Die Prüfungs-
kommission  berät  und beschließt  in  nicht  öf-
fentlicher Sitzung.

§ 4
Durchführung des 

Feststellungsverfahrens

(1) Das Feststellungsverfahren wird rechtzeitig 
vor dem Beginn des 1. Semesters des Master-
Studiengangs Psychosoziale Therapie und Be-
ratung in der Regel im Zeitraum Juli – Septem-
ber durchgeführt.  Die  genauen Termine wer-
den  vom  Prüfungsausschuss  bekannt  gege-
ben. Die Prüfung gemäß § 5 (1) wird lokal an 
der  Hochschule  Magdeburg-Stendal  (FH) 
durchgeführt.

(2)  Zum  Feststellungsverfahren  zugelassen 
werden alle Bewerberinnen und Bewerber, die 
die  allgemeinen  Zulassungsvoraussetzungen 
nach  §  4  (1)  und  (2)  der  Studien-  und  Prü-
fungsordnung erfüllen. Die Bewerberinnen und 
Bewerber  werden  spätestens  2  Wochen vor 
dem festgesetzten Termin schriftlich über die 
Teilnahme  am  Feststellungsverfahren  sowie 
Termin und Ort der Prüfung informiert. 

§ 5
Umfang und Gliederung des 

Feststellungsverfahrens

(1) Das Feststellungsverfahren besteht aus ei-
ner Prüfung mit einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsteil. Die zwei Prüfungstei-
le werden in der Regel an einem Tag durchge-
führt.

(2) Im schriftlichen Prüfungsteil bearbeiten die 
Bewerberinnen  und  Bewerber  eine  fachwis-
senschaftliche Fragestellung aus dem Bereich 
psychosozialer  Tätigkeit.  Gegenstand können 
auch  soziale,  kulturelle  und  berufspolitische 
Fragen von psychosozialer Therapie und Bera-
tung sein. Die Bearbeitungszeit  beträgt maxi-

mal 90 Minuten. 

(3) Der mündliche Prüfungsteil besteht aus ei-
nem in der Regel  30-minütigen Gespräch,  in 
dem  die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  zur 
Reflexion ihrer oder seiner beruflichen Erfah-
rungen aus dem jeweiligen Bereich (z. B. So-
ziale Arbeit, Beratungsstelle, klinischer Bereich 
einer Einrichtung) angehalten ist. 

(4)  Die  Prüfung ist  nicht  öffentlich.  Über das 
Feststellungsverfahren wird ein Protokoll gefer-
tigt, das von den Mitgliedern der Prüfungskom-
mission unterzeichnet wird und neben den per-
sönlichen Daten der Prüflinge mindestens An-
gaben enthalten muss über:

1.Tag und Ort der Prüfung,
2.Mitglieder der Prüfungskommission,
3.Dauer und Inhalt der Prüfung,
4.Bewertung und Ergebnis.

(5) Vor dem Beginn der Prüfung wird die Iden-
tität der Teilnehmenden geprüft.  Zugelassene 
Hilfsmittel  werden mit  der  Einladung bekannt 
gegeben.

§ 6
Feststellungskriterien und 

Bewertungsmodus

(1) Die Bewertung der Prüfung gemäß § 5 (1) 
erfolgt  getrennt  nach  der  schriftlichen  und 
mündlichen Leistung entsprechend den folgen-
den inhaltlichen Kriterien:
– schriftliche Prüfung gemäß § 5 (2): Fachwis-
senschaftliche  Kenntnisse  und  Qualität  der 
theoretischen  Reflexion  praxisrelevanter  Fra-
gestellungen;  Kenntnisse  relevanter  sozialer, 
kultureller  und  berufspolitischer  Aspekte  des 
Bereiches psychosozialer Tätigkeit;
– mündliche Prüfung gemäß § 5 (3): Breite der 
professionellen Erfahrungen und Qualität ihrer 
Reflexion;  konkret  operationalisierte  Ausprä-
gungen in den Dimensionen Kommunikations-
fähigkeit, Selbstreflexion, Empathie, Belastbar-
keit und wissenschaftliche Orientierung; 
Beide Leistungen der Bewerberinnen und Be-
werber werden in Hinblick auf die spezifischen 
Anforderungen des Master-Studiengangs Psy-
chosoziale Therapie und Beratung bewertet. 

(2) Für die Bewertung nach Absatz (1) ist die 
hochschulübliche  Notenskala  (siehe  Studien- 
und Prüfungsordnung) zu verwenden. Bewer-
berinnen und Bewerber, die in einem oder bei-
den Prüfungsteilen mit „nicht ausreichend“ be-
wertet  werden,  scheiden  aus  dem Verfahren 
aus. 
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(3)  Aus  dem  arithmetischen  Mittel  der  zwei 
Einzelleistungen nach Absatz (1) wird eine Ge-
samtnote gebildet. Dabei wird nur die erste De-
zimalstelle  hinter dem Komma berücksichtigt, 
alle  weiteren  Stellen  werden  ohne  Rundung 
gestrichen.

§ 7
Gesamtergebnis des Verfahrens

(1)  Anhand der  von  den  Bewerberinnen  und 
Bewerbern erreichten Gesamtnoten wird eine 
Rangliste erstellt. Die Rangliste wird dem Im-
matrikulationsamt  der  Hochschule  schriftlich 
übermittelt.  Aufgrund  dieser  Rangliste  erfolgt 
die Zulassung gemäß § 4 (6) der Studien- und 
Prüfungsordnung.

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber werden 
über  das  Ergebnis  der  Feststellungsprüfung 
schriftlich informiert.

§ 8
Ausschluss vom Feststellungsverfah-
ren, Rücktritt, Rücknahme von Zulas-

sungsentscheidungen

(1) Ein Bewerber oder eine Bewerberin kann 
durch die Aufsicht führende Person vom Fest-
stellungsverfahren  ausgeschlossen  werden, 
wenn sie oder er versucht, das Ergebnis durch 
Täuschung, Drohung, Bestechung oder die Be-
nutzung nicht  zugelassener Hilfsmittel  zu  be-
einflussen. Mit dem Ausschluss gilt das Fest-
stellungsverfahren als beendet. 
(2) Wird ein Ausschließungsgrund nach Been-
digung  des  Feststellungsverfahrens  bekannt, 
so  können die  Entscheidungen des  Feststel-
lungsverfahrens und die darauf beruhende Zu-
lassung zum Studium innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen ab dem Tag des Bekanntwer-
dens des Grundes zurückgenommen werden.

(3)  Tritt  ein  Bewerber  oder  eine  Bewerberin 
nach Beginn des Prüfung gemäß § 5 ohne trif-
tige Gründe zurück oder versäumt den verein-
barten Termin ohne triftige Gründe, so gilt das 
Feststellungsverfahren als beendet. 

(4) Belastende Entscheidungen sind dem Be-
werber oder der Bewerberin schriftlich mitzutei-
len,  zu  begründen  und  mit  einer  Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. 

§ 10
Fortgeltung

Das Ergebnis des Feststellungsverfahrens gilt 
nur für das Zulassungsverfahren des Semes-
ters, für das das Feststellungsverfahren durch-
geführt wurde.

§ 11
Inkrafttreten

Die  Ordnung  tritt  nach  ihrer  Genehmigung 
durch den Rektor  am Tage nach ihrer  hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung in den Amt-
lichen  Bekantmachungen  der  Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH) in Kraft.

Ausgefertigt  aufgrund  der  Beschlüsse  des 
Fachbereichsrates  Sozial-  und  Gesundheits-
wesen vom 21.07.2010 und des Senates der 
Hochschule  Magdeburg-Stendal  (FH)  vom 
13.10.2010.

Der Rektor
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